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Vorwort zur 6.Auflage

Während der Arbeiten an der vorliegenden 6. Auflage dieses Kommentars ist
Hubert Blank nach längerer Krankheit verstorben. Hubert Blank war unbestritten
einer der fundiertesten Kenner des Deutschen Mietrechts. Er hat mit seinen Kom-
mentierungen in diesem Werk aber natürlich auch im Schmidt-Futterer Zeichen
gesetzt und Rechtsprechung und Wissenschaft geprägt. Sein Verlust ist auch für
mich persönlich unersetzlich. Seine Sicht auf die Probleme war einzigartig. Ich
habe ihm viel zu verdanken. Ich habe die von Herrn Blank begonnenen Kommen-
tierungen in diesemWerk fortgeführt und aktualisiert.

So konnte die vorliegende Auflage in diesen schwierigen Zeiten fertiggestellt
werden. Die COVID-19 Pandemie hat uns neue bisher nicht dagewesene juris-
tische Probleme geliefert, die uns wahrscheinlich noch lange Zeit beschäftigen wer-
den. Kommentiert wird die Änderung des Art. 240 EGBGB durch das „Gesetz zur
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht“ vom 27.3.2020 (BGBl I S. 569), der in § 2 einen befristeten
Kündigungsausschluss enthält, der schon kurz nach seinem Bekanntwerden für
viele Missverständnisse und Ankündigungen gesorgt hat. Aber darauf beschränken
sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie natürlich nicht. Für die weiter be-
stehende Mietzahlungspflicht wird es darauf ankommen, wie die Rechtsprechung
die Folgen der Pandemie im Rahmen des Gewährleistungsrechts und vor allem im
Rahmen eines eventuellen Wegfalls der Geschäftsgrundlage bewerten wird. Ich
habe mich entschlossen die für die Praxis zurzeit erkennbaren Auswirkungen auf
das Mietrecht in einem zusammenhängenden Teil am Ende der Kommentierung
zu § 535 BGB vorzunehmen, auch wenn die Probleme natürlich bei vielen Para-
grafen eine Rolle spielen. Ich habe mich dabei von dem Wunsch der Nutzer leiten
lassen, die Fragestellungen zusammenhängend darzustellen.

Auch wenn die Rechtsfolgen der COVID-19 Pandemie natürlich im Augen-
blick im Vordergrund stehen, so darf nicht übersehen werden, dass seit der im Jahre
2017 erschienenen 5. Auflage vom Gesetzgeber wieder mehrere Änderungen des
Mietrechts vorgenommen wurden. Am 1.1.2019 ist das „Gesetz zur Ergänzung
der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn und zur Anpassung
der Regelungen über die Modernisierung der Mietsache (Mietrechtsanpassungs-
gesetz – MietAnpG)“ vom 18.12.2018 (BGBl. I S. 2648) in Kraft getreten. Hier-
durch wurde die sog. „Mietpreisbremse zum ersten Mal „nachgeschärft“. Außer-
dem wurden die Vorschriften über Mieterhöhungen im Zusammenhang von
Modernisierungsmaßnahmen geändert und ergänzt. Durch das „Gesetz zur Ver-
längerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete“ vom
21.Dezember 2019 (BGBl. I S. 2911) wurde der sog. Betrachtungszeitraum bei der
ortsüblichen Vergleichsmiete verlängert. Das Gesetz enthält komplizierte Über-
gangsregelungen. Schon zu „Corona-Zeiten“ erfolgte dann die Verkündung des
„Gesetzes zur Verlängerung und Verbesserung der Regelungen über die zulässige
Miethöhe bei Mietbeginn“ vom 19.3.2020 (BGBl. I S. 540). In Berlin ist das „Ge-
setz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln)“, der
sog. Mietendeckel, am 23.02.2020 in Kraft getreten. Auch diese Vorschriften wer-
den im Anhang zu § 561 BGB kommentiert. Es geht bei diesem Gesetz jetzt
zunächst um die verfassungsrechtliche Frage, ob das Land Berlin für eine solche
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Regelung überhaupt zuständig war. Ich persönlich bin der Auffassung, dass dies
nicht der Fall ist.

Da der Bundestag auch nach Ausbruch der Pandemie angekündigt hat, am
19.6.2020 und der Bundesrat am 3.7.2020 das „Gesetz zur Förderung der Elektro-
mobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes (Wohnungs-
eigentumsmodernisierungsgesetz) – WEMoG“ zu verabschieden, wurden die in
diesem Gesetz vorgesehenen Änderungen des Mietrechts (§§ 554, 556a BGB) be-
reits mitkommentiert. Diese Teile stehen natürlich unter dem Vorbehalt, dass die
Änderungen so wie von der Bundesregierung vorgeschlagen auch verabschiedet
werden.

Natürlich wurde auch die weiterhin umfangreiche Rechtsprechung des BGH
aber auch der Instanzgerichte eingearbeitet. Dies geschah ebenso wie die Aus-
wertung der Literatur für Veröffentlichungen bis Februar/März 2020 ganz verein-
zelt auch noch bis Anfang Juni 2020.

Ohne die massive Unterstützung meiner Tochter Cathrin wäre die Heraus-
gabe des Werkes nicht denkbar gewesen. Auch meine Frau hat mich wieder
unterstützt und bestärkt, das Projekt zu schultern. Dafür ganz herzlichen Dank.
Mein Dank gilt schließlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls
von Prof. Dr. Artz, Krischan Brock,Mia Labasch, Catharina Jakubka, Justus Höfer-
mann und Julia Pielsticker, die ohne Rücksicht auf Feierabend und Wochenende
die Aktualisierung der Literaturverweise vorgenommen haben.

Gelsenkirchen im Juni 2020

Prof. Dr. Ulf P. Börstinghaus
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